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Bezirksregierung Arnsberg


Antrag der Firma Spenner GmbH & Co. KG, Bahnhofstraße 20, 59597 Erwitte
auf Erteilung einer Genehmigung nach
§ 16 Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG)
zur Änderung einer Anlage zur Herstellung von Zement und Zementklinker


Bezirksregierung Arnsberg					Arnsberg, 02.06.2026

[bookmark: _Hlk207263597] Az. 900-0255642-0001/IBG-0009/23/26



Öffentliche Bekanntmachung
nach § 5 Abs. 2 des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung – UVPG


Die Firma Spenner GmbH & Co. KG, hat mit Datum vom 29.01.2026, zuletzt ergänzt am 19.03.2026, die Erteilung einer Genehmigung nach § 16 Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) zur wesentlichen Änderung der Anlage zur Herstellung von Zementklinker oder Zement auf Ihrem Grundstück in 59597 Erwitte, Bahnhofstraße 20, Gemarkung Erwitte, Flur 8/14, Flurstücke 258, 471 und 474, 477, 482/10, 11, 56, 113 beantragt.

Der Genehmigungsantrag umfasst im Wesentlichen folgende Änderungen:

· [bookmark: _Hlk221089187]Einsatz von bis zu 100 % der Feuerungswärmeleistung mit Sekundärbrennstoffen (Ersatzbrennstoffen) an der Drehofenanlage 2  


Das beantragte Vorhaben bedarf einer Genehmigung gemäß § 16 des Gesetzes zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigungen, Geräusche, Erschütterungen und ähnliche Vorgänge (Bundes-Immissionsschutzgesetz - BImSchG) in Verbindung mit Nr. 2.3.1 (Verfahrensart G) des Anhangs 1 zur Vierten Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Verordnung über genehmigungsbedürftige Anlagen - 4. BImSchV). 

Das Vorhaben fällt zugleich unter § 2 Abs. 4 Nr. 2 des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) in Verbindung mit § 1 Abs. 1 Nr. 1 UVPG und Nr. 9.3.2 Spalte 2 der Anlage 1 zum UVPG (Errichtung und Betrieb einer Anlage, die der Lagerung von im Anhang 2 (Stoffliste zu Nummer 9.3 Anhang 1) der Verordnung über genehmigungsbedürftige Anlagen in der jeweils gültigen Fassung genannt Stoffen dient mit einer Lagerkapazität von weniger als 200 000 t).

Für diese wesentliche Änderung der Anlage ist im Rahmen eines Genehmigungsverfahrens nach BImSchG eine allgemeine Vorprüfung nach § 9 Abs. 3 Nr. 2 UVPG in Verbindung mit § 7 Abs. 1 UVPG vorzunehmen. Dabei handelt es sich um eine überschlägige Prüfung unter Berücksichtigung der Kriterien der Anlage 3 des UVPG, bei der festgestellt werden soll, ob das Vorhaben erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen haben kann, die für die Genehmigung des Vorhabens zu berücksichtigen sind und deshalb eine UVP-Pflicht besteht. 

Die Bewertung im Rahmen einer überschlägigen Prüfung anhand der vorgelegten Antragsunterlagen, eigener Ermittlungen und der für die Entscheidung maßgeblichen Rechts- und Verwaltungsvorschriften ergab, dass das geplante Änderungsvorhaben keine erheblichen nachteiligen Auswirkungen auf die Umwelt haben kann.

Diese Bewertung stützt sich insbesondere auf folgende Aspekte:

Durch die Erhöhung des Einsatzes von Sekundärbrennstoffen von 80 % auf 100 % an der Drehofenanlage 2 kommt es zu keiner Erhöhung der Kapazität des Zementwerkes.
 
Die Optimierung des Hauptbrenners und die Installation des Satellitenbrenners ermöglichen die Einbringung verschiedener Brennstoffströme.
Allein aufgrund der benötigten Produktionsbedingungen (Sintertemperatur) ist ein vollständiger Ausbrand der Brennstoffe gegeben.

Durch die Erweiterung des Brennstoffmixes und den Einsatz eines Mehrstoffbrenners sowie eines Satellitenbrenners im Drehofen liegen nun die Voraussetzungen vor, bis zu 100 % der Feuerungswärmeleistung mit Sekundärbrennstoffen (Ersatzbrennstoffen) abdecken zu können.

Eine Änderung der genehmigten Sekundärbrennstoffe und deren Annahmebedingungen ergibt sich gemäß Antragsunterlagen nicht.

Eine Erhöhung der Lärmimmissionsrichtwerte erfolgt nicht. 

Das Emissionsniveau von Luftschadstoffen durch den Einsatz von 100 % Sekundärbrennstoff wird nicht nachtteilig verändert.

Im Hinblick auf besonders zu behandelnde Abwässer ergeben sich keine Änderungen zum bestehenden Betrieb.

[bookmark: _Hlk224719330]Der Einsatz von 100 % Sekundärbrennstoffen hat keinen Einfluss auf den Wasserverbrauch des Herstellprozesses. Es sind keine Baumaßnahmen mit Einfluss auf den Flächenverbrauch für die Umsetzung der Erhöhung der Sekundärbrennstoffquote notwendig.

Es fallen keine Abfälle durch die Erhöhung des Einsatzes auf 100 % an. 

Laut Erläuterungsbericht werden für das Vorhaben keine zusätzlichen Flächen in Anspruch genommen. 
[bookmark: _Hlk224031360]Es ist nicht erkennbar, dass das Vorhaben mit einem Eingriff in Natur und Landschaft gem. §§ 13 und 14 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) einhergeht.


Laut Antragsunterlagen gibt es keine Auswirkungen auf die Natur und geschützte Arten. 
Da die Erhöhung des Anteils an Sekundärbrennstoffen ohne eine bauliche Erweiterung beantragt wird, ist dies nachvollziehbar. 

Das Vorhaben steht nicht in einem engeren Zusammenhang mit anderen Vorhaben derselben Art (§ 10 Abs. 4 UVPG) und es liegt auch nicht innerhalb eines angemessenen Sicherheitsabstandes eines Betriebsbereichs (§ 8 UVPG).

Das Änderungsvorhaben bedarf daher keiner Umweltverträglichkeitsprüfung nach den Vorschriften des UVPG. Gemäß § 5 Abs. 3 UVPG ist diese Feststellung nicht selbstständig anfechtbar. Die gemäß § 5 Abs. 2 Satz 1 UVPG erforderliche Information der Öffentlichkeit erfolgt mit dieser Bekanntmachung.

Diese Bekanntmachung kann auch im Internet unter https://www.uvp-verbund.de eingesehen werden.


Im Auftrag
gez. Busche
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